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Die Vielfalt des Öffentlichen Dienstes im täglichen Leben – jeden trifft die Amtshaftung

▪ Allgemeine Verwaltung (Rathaus, Bürgerbüro, Jobcenter, KFZ-Zulassung)

▪ Bildung und Erziehung (Schulen, Universitäten, Kindergärten )

▪ Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen)

▪ Justiz (Gericht, Staatsanwaltschaft, Gefängnis )

▪ Kultur (Bibliotheken, Schauspielstätten, Theater, Kunstausstellung)

▪ Natur und Umwelt (Forstamt, Landschaftsbau)

▪ Sicherheit (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr, Justiz)

▪ Verkehr und Infrastruktur (Bus+Bahn, Straßen, Flugplätze, Post, Schwimmbäder)

▪ Finanzverwaltung (Finanzamt, Steuerfahndung)

▪ Technik, Wissenschaft u. Forschung (Forschungsanstalten, Raumfahrt)

▪ Ver- und Entsorgung (Müllentsorgung, Klärwerke, Wasserwerke, E-Werke)

▪ Sozialverwaltung (Gesetzliche Renten-/Krankenversicherung, Versorgungsamt)

▪ Bundeswehr (Militärischer und ziviler Bereich)

▪ Presse/Rundfunk/Fernsehen (Medien, Kommunikation, Information)

▪ Politik (Bürgermeisteramt, Landratsamt, Ministerien, Regierung, Diplomatie)



Das besprechen wir heute:

➢ Worum geht´s? Einleitende Informationen

➢ Was bedeutet „Amts-“ oder „Diensthaftung“?

➢ Was ist „hoheitliches“ und „fiskalisches“ Handeln?

➢ Was ist „fahrlässiges“ oder „vorsätzliches“ Handeln?

➢ Schadensbeispiele

➢ Was ist ein „Regress beim Schadensstifter“?

➢ Die Lösung von ver.di #DeinXtra für Dich zum Schutz 
vor finanziellen Nachteilen wegen Regressforderungen



Worum geht´s?

Einleitende Informationen
zu „Diensthaftung“



…aber eine andere Haftungssituation: 

Beschäftigte im ÖD müssen Schäden, die 

sie (grob-) fahrlässig während des Jobs 

verursachen, aus eigener Tasche zahlen!

100% im Dienst geben

Null  Risiko eingehen

Beschäftigte im Öffentlichen Dienst haben grundsätzlich den gleichen Absicherungsbedarf wie Beschäftigte in 

der Privatwirtschaft...



Haftungsgrundlagen

Auch im Öffentlichen Dienst 
passieren Fehler

Haftung des Dienstherrn für 
Fehler seiner 

Mitarbeiter:innen

Aber:

Regress des Dienstherrn 
beim Beschäftigten



Amts-/Diensthaftung 



Beamtinnen und 

Beamte 02 03

Beschäftigte im ÖD

Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer

Die Vielfalt der Berufe im öffentlichen Dienst - Berufsgruppen



Amtshaftung Art 34 GG und § 839 BGB - Grundsatz

n zu ersetzen. 

§ 839 BGB

(1) Verletzt ein:e Beamt:in 
vorsätzlich oder fahrlässig die 
ihm einem Dritten gegenüber 

obliegende Amtspflicht, so hat er 
dem Dritten den daraus 

entstehenden Schaden zu 
ersetzen. 

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder 
fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber 

obliegende Amtspflicht, so hat er dem 
Dritten den daraus entstehenden Schaden 

zu ersetzen. 

Artikel 34 Grundgesetz

Verletzt jemand in Ausübung eines 
ihm anvertrauten öffentlichen Amtes 

die ihm einem Dritten gegenüber 
obliegende Amtspflicht, so trifft die 

Verantwortlichkeit grundsätzlich den 
Staat oder die Körperschaft, in deren 

Dienst er steht.
Bei Vorsatz oder (grober) 

Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff 
(Regress) vorbehalten.

Gesetzesgrundlagen



Haftung Tarifbeschäftigte: Regelung im Tarifvertrag

§3 Abs.6/7 in den Tarifverträgen ÖD (beispielhaft) – nicht im Arbeitsvertrag!

→ Bedeutet: bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit wird i.d.R. regressiert!



Personen-, Sach- und Vermögensschaden – Definitionen

➢ Vermögensschaden:

Ein Vermögensschaden ist weder Sach- noch Personenschaden, sondern 

einen Schaden an einem vermögenswerten Rechtsgut.

➢ Personenschaden:

Der Personenschaden ist die Folge eines schadenstiftenden Ereignisses, das 

in der Verletzung, Vergiftung oder dem Tod von Personen bestehen kann.

➢ Sachschaden:

Der Sachschaden ist die Folge eines schadenstiftenden Ereignisses, das in 

der Beschädigung, Zerstörung oder dem Verlust von Sachen bestehen kann.



Vermögensschaden – echt oder unecht?

➢ „Unechter“ Vermögensschaden:

Ein Personen- oder Sachschaden ging dem Vermögensschaden voraus, der Vermögensschaden ist ein mit dem 

vorausgegangenen P/S-Schaden zusammenhängender Folgeschaden.

Beispielhaft:

▪ Durch einen Wasserschaden wird die Festplatte eines Computers beschädigt (= Sachschaden), Kosten 

der Datenwiederherstellung (= Folge-Vermögensschaden bzw. unechter Vermögensschaden)

➢ „Echter“ Vermögensschaden:

Es ging kein Personen- oder Sachschaden voraus, der Schaden ist die unmittelbare Folge des Handelns 

Beispielhaft:

▪ Jobcenter: Leistungsbescheid zu hoch gewährt

▪ Finanzamt: Verjährungsfristen bei einem Steuerbescheid für einen Steuerschuldner nicht beachtet

▪ Gerichtsvollzieher: Immobilie zu Unrecht versteigert

▪ Ordnungsamt: ungerechtfertigte Schließung eines Lokals 



Hoheitliches Handeln



Hoheitliches Handeln

Polizei, Feuerwehr, Rettungswesen,  
Bundeswehr, aber auch Verwaltung und 

Erziehung oder Bildung.

Hoheitlich handelt jeder, dem der Staat/ 
Körperschaft die Ausübung eines öffentlichen 
Amtes anvertraut hat: 

▪ Beamtinnen und Beamte (Beamtenstatus 
durch Ernennung begründet), 

▪ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
öffentlichen Dienst und

▪ Personen in besonderen öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnissen (Wahlhelfer, Ombudsfrau/-
mann)

Ca. 5 Millionen Beschäftigte im ÖD, 

davon ca. 1,7 Mio Verbeamtete



Fiskalisches Handeln



Fiskalisches Handeln

Einkaufen von 

Gütern

Bezahlung von 

Rechnungen, 

Gehältern

Anbieten von 

Dienstleistungen 

etc.

Alle Berufsgruppen sind betroffen

Tätigkeiten, wie wir sie auch in der Privatwirtschaft kennen, z.B.:



Was ist „fahrlässig“, 
„grob fahrlässig“ oder 
„vorsätzlich“?



Haftung eines Beschäftigten im ÖD
Fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 

Leichte Fahrlässigkeit

Eine vergleichsweise

harmlose, nur wenige 

Augenblicke währende

Unaufmerksamkeit in 

einer an sich 

alltäglichen Situation.

„Uups“

Normale Fahrlässigkeit Grobe Fahrlässigkeit

Bedingter Vorsatz: Ist Wissen und Wollen der Missachtung einer dienstlichen Weisung, ohne einen Schaden herbeiführen zu wollen.

Hier muss ich ahnen bzw. in Betracht 

ziehen, dass das Handeln zu einem 

Schaden führen könnte: 

„das könnte schief gehen“.

Für die mittlere Fahrlässigkeit ist somit 

kennzeichnend, dass ich mir bewusst 

bin, dass das Verhalten zu einem,

Schaden führen kann, dieser aber 

nicht eintreten muss.

Die erforderliche

Sorgfalt wird in sehr hohem

Maße außer Acht gelassen.

Selbst naheliegende Überlegungen 

werden nicht

angestellt. Jedem hätte

eingeleuchtet, dass das

 "schief geht“.

Direkter Vorsatz:  Bedeutet zielgerichtetes, absichtliches Handeln, um einen Schaden zu verursachen.



Übersicht Haftungsszenarien von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst

Fahrlässigkeit Vorsatz Erläuterung

leicht/

einfach

mittel/

normal
grob

Hoheitliches Handeln (Amtspflichtverletzung)

Beamte und Arbeitnehmer im 

Öffentlichen Dienst 

Keine 

Haftung

Keine 

Haftung

Volle 

Haftung

Volle 

Haftung

§ 839 BGB und Überleitung auf Dienstherrn      mit 

Regressmöglichkeit durch Dienstherrn Art. 34 GG. Der Begriff 

Beamter in § 839 BGB ist kein statusrechtlicher Begriff, 

sondern ein haftungsrechtlicher und umfasst damit auch 

Arbeitnehmer

Privatwirtschaftliches (fiskalisches) Handeln

Beamte und Arbeitnehmer im 

Öffentlichen Dienst

Keine 

Haftung

Teil-

haftung

Volle 

Haftung

Volle 

Haftung

§ 823 BGB, TV-L, TV-H (§ 3 Abs. 7 i.d.F.v. 03.2015: Für die 

Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, 

die für die Beamten des jeweiligen Landes gelten, 

entsprechende Anwendung)

Arbeitnehmer im 

Öffentlichen Dienst 

Keine 

Haftung

Keine 

Haftung

Volle 

Haftung

Volle 

Haftung

Haftungsprivilegierung aufgrund Regelung im Tarifvertrag  TV-

ÖD  

Arbeitnehmer im 

Öffentlichen Dienst 

Keine 

Haftung

Teil-

haftung

Volle 

Haftung

Volle 

Haftung

liegt dem Arbeitsvertrag kein Tarifvertrag mit einer 

Haftungsprivilegierung zu Grunde, gilt "normales Arbeitsrecht" 

(„Grundsätze für die Haftung von Arbeitnehmern“) 



Schadensbeispiele



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Aufsichtspflichtverletzung

Eine Beschäftigte des Jugendamts verletzt die 

Aufsichtspflicht im Rahmen der 

Familienbetreuung. Ein Kind erleidet dadurch 

einen Unfall.



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Aufsichtspflichtverletzung

Eine Erzieherin in der KiTa verletzt die Aufsichtspflicht im 

Rahmen eines Ausflugs. Ein Kind erleidet einen Unfall und 

verletzt sich.



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Baubehörde
 

Die verbeamtete Mitarbeiterin des Bauamtes hat 

eine rechtswidrige Baugenehmigung erteilt. 

Daraufhin beginnt der Bauherr mit den Bauarbeiten. 

Dann wird die Baugenehmigung aufgrund eines 

Widerspruchs des Nachbarn aufgehoben und es ist 

ein Rückbau/Abriss eines Gebäudeteils erforderlich.



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Krankenpflege

Eine Pflegekraft im Krankenhaus verwechselt 

die Medikamente zweier Patienten. Der 

Gesundheitszustand des einen Patienten 

verschlechtert sich dadurch erheblich und ein 

verlängerter Krankenhausaufenthalt ist nötig

 



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Sportunterricht

Ein Sportlehrer baut den Stufenbarren 

unsachgemäß auf, so dass der Stufenbarren 

während der Turnübung einer Schülerin aus 

der Verankerung gerät. Bei dem Sturz verletzt 

sich die Schülerin schwer.

 



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Unterricht

Eine Lehrkraft kauft unnötig viele 

Softwarelizenzen für die digitale 

Geräteausstattung der Schule. Sie haftet für 

das unnötigerweise verwendete Schulbudget 

persönlich. 



Schadensbeispiele

Fallbeispiel: 

Ausrüstungsgegenstand

Eine Lehrkraft zerstört durch unsachgemäße 

Handhabung ein auf Sie personalisiertes 

Schul-Laptop für den digitalen Unterricht. Sie 

haftet für die Reparatur oder 

Ersatzbeschaffung persönlich. 



Schadensbeispiele
Schaden am Rettungswagen

Der Rettungswagen-Fahrer wird 

wegen grob fahrlässigen Handelns 

den Schaden am Rettungswagen 

bezahlen müssen

Schaden bei Dritten

Der Rettungswagen-Fahrer wird 

wegen grob fahrlässigen Handelns 

den (Dritt-)Schaden am Motorrad 

bezahlen müssen

Regress des Dienstherrn beim Schadenstifter 
sowohl für Drittschäden als auch für Schäden 
an Geräten/Arbeitsmitteln des Dienstherrn!



Fallbeispiel: 

Kochunterricht

Vergisst eine Lehrkraft nach dem 

Kochunterricht eine Herdplatte auszustellen, 

so haftet die Lehrkraft für die daraus 

entstehenden Folgen (Schäden) persönlich. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Staatliche Aufsicht

Ein Amtstierarzt schließt einen 

Tierhaltungsbetrieb zu Unrecht, weil er die 

sachgemäße Tierhaltung durch den Betreiber 

falsch einschätzt. Er haftet für den 

entgangenen Umsatz/Gewinn des Betriebs. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Staatliche Aufsicht

Ein Mitarbeiter der Gaststättenaufsicht  

schließt aufgrund falscher Einschätzung ein 

Restaurant zu Unrecht. Er haftet für den 

entgangenen Umsatz/Gewinn des 

Restaurants. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Leistungsbescheid

Der Leistungsbescheid für eine Sozialleistung 

wird zu hoch ausgestellt. Die an den 

Leistungsempfänger unberechtigt ausgezahlte 

Leistung ist nicht mehr rückforderbar. Der 

Mitarbeiter im Jobcenter haftet dafür 

persönlich. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Finanzamt

Eine Finanzbeamtin versäumt es, eine 

Steuerschuld fristgerecht einzufordern, 

sodass die Verjährung der Steuerschuld 

eintritt. Gegenüber der Finanzbehörde haftet 

sie dafür persönlich. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Kassenfehlbetrag

Ein Busfahrer stellt nach Schichtende einen 

Fehlbetrag in seiner Barkasse für den 

Ticketverkauf fest. Er hat seinem Arbeitgeber 

den Fehlbetrag zu ersetzen, da der Kassier-

vorgang nachweislich nicht gewissenhaft 

durchgeführt wurde. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Verkehrssicherungspflicht

Eine Vermessungsbeamtin versäumt die  

ordnungsgemäße Sicherung eine Baustelle 

gegen unbeabsichtigtes Betreten. Eine 

Person stürzt in eine Baugrube und verletzt 

sich dabei. Die Beamtin haftet für die 

entstandenen Behandlungskosten der 

geschädigten Person. 

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Ausrüstungsgegenstände

Ein Landschaftsgärtner „verliert“ im Gelände 

sein Mähgerät, weil er in Zeiten der 

Nichtnutzung den Gerätestandort nicht 

kennzeichnet. Diesen „nicht persönlichen 

Ausrüstungsgegenstand“ muss er im Zweifel 

seinem Dienstherrn ersetzen.

Schadensbeispiele



Fallbeispiel: 

Schlüsselverlust

Dienstliche Schlüssel (oder Codecards mit 

Schließfunktion) gehen verloren. Alle 

Schlösser eines Dienstgebäudes müssen 

deswegen getauscht werden. 

Schadensbeispiele



Was bedeutet Regress beim 
Schadensstifter? 



Exkurs: Was ist ein „nicht versicherungspflichtiges KFZ“?

Eigenversicherer

Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers ist nach §2 

Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) verpflichtet (…) eine  

Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den 

Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personen-, Sach- 

und Vermögensschäden abzuschließen (…). 

Eigenversicherer sind von dieser Pflicht nach § 2 PflVG 

ausgenommen (zum Beispiel Bund, Länder und 

Kommunen) und haften für eventuell entstehende 

Schäden selbst.

Diensthaftpflichtversicherung/versicherte Schäden:

1.3. aus dem dienstlichen Umgang mit Geräten des Dienstherrn;

Für Schäden an den Geräten des Dienstherrn inkl. Abhanden-

kommen nicht persönlich überlassener Ausrüstungsgegenstände – 

Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, nicht versicherungspflichtige 

Kraftfahrzeuge, Flugkörper, nicht selbstfahrende Landfahrzeuge, 

Schienenfahrzeuge, Waffen, Munition und alle sonstigen für den 

Einsatz und die Ausbildung erforderlichen Geräte selbst steht (…) 

eine Versicherungssumme von 500.000,– Euro zur Verfügung.

Versicherungspflichtige KFZ (eine Haftpflicht/Kasko besteht): in der Diensthaftpflichtversicherung!

KFZ bei Polizei, Berufsfeuerwehr, Zoll, Justiz, Bundeswehr sind i.d.R. „nicht versicherungspflichtig“



Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:



Mitten aus dem Berufsleben - so liest sich eine Regressforderung:



„Fürsorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Der Dienstherr darf Beschäftigte bei Regressforderungen nicht in den finanziellen Ruin treiben! 

Maximal bis zur persönlichen Pfändungsfreigrenze (2025: 1.499,99 Euro monatlich = unpfändbar 

Je nach pfändbarem Betrag (z.B. 100€ mtl.) und Schadenshöhe (z.B. 6.000€) kann sich eine 
Regressforderung über mehrere Monate/Jahre erstrecken, bis der Schuldbetrag an den Dienstherrn 
zurückgeführt ist (hier: 6.000€ / 100€ = 60 Monate bzw. 5 Jahre).
Möglich ist auch, dass vom Dienstherrn eine Teilschadensumme „billigenderweise“ erlassen wird.

→ Eine Diensthaftpflichtversicherung übernimmt eine berechtigte Regressforderung!



„Fürsorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Informationsbroschüre vom Bundesinnenministerium der Justiz:

Link: Broschüre

https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Pfaendungsfreigrenzen_Arbeitseinkommen.pdf?__blob=publicationFile&v=7


„Fürsorgepflicht“ des Dienstherrn bei Regressforderungen:

Freibetragsrechner vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen: Link 

https://www.justiz.nrw/BS/broschueren_hilfen/Pfaendung/freibetrag/index.php?absender=formular&recht=2024&zeitraum=monatlich&ek_netto=3000&uh_pflicht1=1&uh_pflicht5=


Bei Regressforderungen:

Die Arbeitsrechtsberatung von ver.di in Anspruch nehmen 
(=Leistung der ver.di-Mitgliedschaft)

➢ In Deinem ver.di-Bezirk den Regress zur Prüfung vorlegen

➢ Im Falle eines…
➢ …unberechtigten Regresses: Abwehr
➢ …berechtigten Regresses: Bestätigung (nicht Schadensregulierung)

➢ dann Vorlage bei der „Diensthaftpflichtversicherung“ zur Regulierung



Die Lösung für Dich:
Diensthaftpflichtversicherung



Diensthaftpflichtversicherung ist 
Existenzsicherung 
Besonders dann, wenn es hart auf hart kommt 

Umfassende Absicherung für Beschäftigte im 

Öffentlichen Dienst bei Personen- Sach- und 

Vermögensschäden

• Versicherungsschutz bei Regress des 

Dienstherrn und bei Schadenersatzansprüchen 

Dritter durch: 

▪ Regulierung berechtigter Ansprüche bei 

versicherten Schäden

▪ Zurückweisung unberechtigter Ansprüche, 

wenn nötig auch vor Gericht

▪ Hohe Versicherungssummen 

▪ Bis zu 5 Jahren Nachhaftung nach dem 

Ausscheiden aus dem Dienst

▪ Weltweiten Schutz ohne zeitliche 

Begrenzung



Das Rundum-Sorglos-Paket: Dienst- und Vermögensschadenshaftpflicht

Diensthaftpflichtversicherung

▪ Versicherungssumme pauschal  

        60 Mio. Euro für Personen-/Sachschäden

▪ Versicherungssumme 5.000 Euro für 

Vermögensschäden (ohne Kassenfehlbeträge)

▪ Abhandenkommen nicht persönlicher 

Ausrüstungsgegenstände bis 500.000 Euro

▪ Abhandenkommen persönlicher Ausrüstungsgegenstände 

bis 100.000 Euro

▪ Schäden an nicht versicherungspflichtigen Kfz bis 500.000 

Euro

▪ Rabattrückstufung der Kfz-Haftpflicht bei Nutzung des 

privaten KFZ für dienstliche Tätigkeiten bis 1.000 Euro

▪ Schlüsselverlust (dienstliche Schlüssel) bis 100.000 Euro

Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung

▪ Versicherungssumme frei 

       wählbar zwischen 25.000 Euro und 500.000 Euro

▪ Kassenfehlbeträge bis 5.000 Euro

▪ Bis 5 Jahre Nachhaftung nach Ausscheiden aus dem Dienst

▪ Rückwärtsversicherung ohne zeitliche Begrenzung

▪ Zulässige Nebentätigkeiten wie Vorträge, Lehre, Unterricht, 

Mediation, Schiedsgericht und Gutachten

▪ Zusatzmodul zur Diensthaftpflicht für höhere 

Versicherungssumme als 5.000 Euro



Haftung eines Beschäftigten im ÖD
Fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 

Leichte Fahrlässigkeit

Eine vergleichsweise

harmlose, nur wenige 

Augenblicke währende

Unaufmerksamkeit in 

einer an sich 

alltäglichen Situation.

„Uups“

Normale Fahrlässigkeit Grobe Fahrlässigkeit

Bedingter Vorsatz: Ist Wissen und Wollen der Missachtung einer dienstlichen Weisung, ohne einen Schaden herbeiführen zu wollen.

Hier muss ich ahnen bzw. in Betracht 

ziehen, dass das Handeln zu einem 

Schaden führen könnte: 

„das könnte schief gehen“.

Für die mittlere Fahrlässigkeit ist somit 

kennzeichnend, dass ich mir bewusst 

bin, dass das Verhalten zu einem,

Schaden führen kann, dieser aber 

nicht eintreten muss.

Die erforderliche

Sorgfalt wird in sehr hohem

Maße außer Acht gelassen.

Selbst naheliegende Überlegungen 

werden nicht

angestellt. Jedem hätte

eingeleuchtet, dass das

 "schief geht“.

Direkter Vorsatz:  Bedeutet zielgerichtetes, absichtliches Handeln, um einen Schaden zu verursachen.



ver.di Mitgliederservice: Dein Vorteil

ver.di-Mitglieder erhalten grundsätzlich 3% Beitragsnachlass

DBV Diensthaftpflichtversicherung

Sicherheitsbereich (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr, Justiz):

45,70 € rabattierter Jahresbeitrag Brutto (statt 47,10 €)

Alle anderen Berufe:

10,85 € rabattierter Jahresbeitrag Brutto (statt 11,20 €)

„Bündelrabatt“: bis 20% weiterer Beitragsnachlass möglich
(bei mehreren vereinbarten Sachversicherungen bei DBV) 



Das Rundum-Sorglos-Paket: Dienst- und Vermögensschadenshaftpflicht

Eine Kurz-Information erhaltet 
Ihr im Anschluss an das 
online-Treffen zum Download



ver.di Mitgliederservice: Spezialinformation für Dich als Personalrätin und Personalrat

Wir unterstützen Dich als Personalrätin und 

Personalrat bei der Stärkung von ver.di in Deiner 

Behörde oder Deinem Betrieb. 

Wie sind an Deiner Seite wenn Du zeigen willst, 

dass sich eine ver.di Mitgliedschaft lohnt

→Weitersagen ausdrücklich erwünscht!

HIER gehts zur Aktionsseite für Personalräte

Gemeinsam sind wir stark!

https://öffentlicherdienst.de/


Fazit



Zusammenfassung

• Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes müssen aufgrund ihrer 
Haftungssituation im Dienst/Beruf privat für Schäden aufkommen, 
bei

• Personen-,Sach- und Vermögensschäden, die sie durch ihre 
dienstliche/berufliche Tätigkeit dem Dienstherrn/Arbeitgeber oder 
Anderen zufügen

• Im Fall der privaten Haftung kann dies existenzbedrohende Folgen 
haben, denn alle Schäden müssen aus dem Privatvermögen 
beglichen werden.

• Daher ist die Absicherung von Personen- / Sach- und Vermögens-
schäden, die während einer dienstlichen Tätigkeit passieren, 
notwendig durch die

• Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

• Beschäftigte im Sicherheitsbereich haben besondere 
Risiken und benötigen daher eine spezielle Absicherung 
für ihre berufliche Haftung durch die

• Dienst- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für den 
Sicherheitsbereich (Polizei, Zoll, Berufsfeuerwehr, 
Justizvollzug)



ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu „Diensthaftung“

Die Auswahl „Öffentlicher Dienst“ zeigt Euch passgenaue Versicherungsangebote der DBV 
für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst.

Öffentlicher Dienst

Privatwirtschaft
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ver.di Mitgliederservice: Informationen auf der Webseite zu „Diensthaftung“
Berater:in finden auf der Landkarte



ver.di Mitgliederservice: Informationen/Beratung zu „Diensthaftung“

QR-Code scannen 
oder den Link 

klicken

= Kontakt zum/zur 
Service-Berater:in 
in Eurem Bezirk

Beratung Diensthaftung

https://landingpage.dbv.de/formulare/haftpflichtversicherung/diensthaftpflicht/verdi


Anhänge
Zusatzinformationen



Anhang: GUV/FAKULTA -  Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung 

Die "Gewerkschaftliche Unterstützungseinrichtung der DGB-
Gewerkschaften" ist keine Versicherung. Sie ist eine 
Selbsthilfeeinrichtung der Gewerkschaften im Deutschen 
Gewerkschaftsbund. 

Die GUV/FAKULTA schützt ihre Mitglieder gegen Risiken bei 
beruflicher Tätigkeit, auf Arbeitswegen und Wegen zu 
gewerkschaftlichen Veranstaltungen.

Informationen: https://www.guv-fakulta.de/ 

https://www.guv-fakulta.de/
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